Stadt K6In

Dokumentation der Schadlingskontrolle

- Jeder Lebensmittelbetrieb muss seine Raumlichkeiten und gegebenenfalls auch das
AuBengelande in Hinblick auf Schadlingsbefall (Nager, Insekten und/oder Végel) kontrollieren.
Diese Kontrolle kann er selbst durchfihren oder eine Schadlingsbekampfungsfirma dafur
einsetzten. Das Monitoring erfolgt durch fachgerechte Aufstellung von geeigneten Kodern
beziehungsweise Fallen, einer entsprechenden Dokumentation in einem Lageplan sowie der
regelmaBigen (wochentlich) dokumentierten Kontrolle.

- Kleine Betriebe mussen die regelmaBige Kontrolle auf Schadlinge nicht dokumentieren. Nur
bei festgestelltem Befall muss eine Aufzeichnung erfolgen. Dieses Vorgehen sollte in einer
Arbeitsanweisung festgelegt werden, welche in Anlehnung an das folgende Muster erfolgen kann

- Wird Schadlingsbefall (Kotreste, lebende Schadlinge, sonstige Spuren) festgestellt, so missen
geeignete MaBnahmen durchfuhrt werden. Diese durfen im Fall von Nagern und im Fall des
Einsatzes von giftigen und gesundheitsschadlichen Stoffen und Zubereitungen nur von einer
Schadlingsbekampfungsfirma mit entsprechender Sachkunde vorgenommen werden (Sachkunde
nach § 4 (1a) des Tierschutzgesetzes und Nummer 1.1 b der ,Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe
(TRGS) 523 - Schadlingsbekampfung mit sehr giftigen, giftigen und gesundheitsschadlichen
Stoffen und Zubereitungen”).
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Muster: Schadlingskontrolle/Schadlingsmonitoring

Betrieb

Raume

Datum keine Beanstandung

beanstandeter Raum

MaBRnahmen

Unterschrift
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Hinweis

Das Umwelt- und Verbraucherschutzamt der Stadt Koln, hat stets die Richtigkeit, Vollstandigkeit
und Aktualitat der in diesem Merkblatt bereitgestellten Informationen zum Ziel. Dennoch kénnen
Fehler und Unklarheiten nicht ausgeschlossen werden.

Das Umwelt- und Verbraucherschutzamt der Stadt Koln ibernimmt daher weder Gewahr fir die
Aktualitat, Richtigkeit, Vollstandigkeit, Qualitat und jederzeitige Verflugbarkeit der bereitgestellten
Informationen.

Fur Schaden, die durch die Nutzung der zur Verfligung gestellten Informationen oder Daten dieses
Merkblattes oder durch die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollstandiger Informationen oder
Daten des Merkblattes verursacht werden, haftet das Umwelt- und Verbraucherschutzamt der
Stadt Koéln nicht, sofern ihr nicht vorsatzliches oder grob fahrlassiges Verschulden zur Last fallt.
Dieser Ausschluss gilt nicht flir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der
Gesundheit.

Das Umwelt- und Verbraucherschutzamt der Stadt KéIn behalt sich ausdricklich vor, Teile
des Merkblattes oder das gesamte Merkblatt ohne gesonderte Ankiindigung zu verandern, zu
erganzen, zu l6schen oder endgliltig einzustellen.

Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Lebensmittelliberwachung und Veterinardienste
Alfred-Moritz-Platz 1, 51143 Kéln 3



	Dokumentation der Schädlingskontrolle
	Muster: Schädlingskontrolle/Schädlingsmonitoring
	Hinweis




